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Informationsblatt 
zum Bachelorstudium Instrumental- (Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

 
an der Abteilung für Musikpädagogik Innsbruck 

der Universität Mozarteum Salzburg – Standort Innsbruck 
in Kooperation mit dem Tiroler Landeskonservatorium  

 
Stand: Juli 2010 

 
Allgemeines zum Studium 
 
Seit dem Studienjahr 2006/07 wird die Studienrichtung Instrumental- (Gesangs-) Pädagogik 
(IGP) in Innsbruck von der Universität Mozarteum Salzburg in Kooperation mit dem Tiroler 
Landeskonservatorium als Bachelorstudium angeboten. 
 
Eckpunkte der Kooperationsvereinbarungen sind: 

• Der pädagogische, theoretische und wissenschaftliche Teil des Unterrichts im  
IGP-Studium wird grundsätzlich von Lehrenden der Universität Mozarteum erteilt. 

• Der künstlerische Unterricht im IGP-Studium wird grundsätzlich von Lehrenden des 
Tiroler Landeskonservatoriums erteilt. 

 
Die zu erwerbenden Qualifikationen sind im Curriculum folgendermaßen definiert: 

•  Die Fähigkeit zu künstlerisch und technisch ausgereiftem Instrumentalspiel (Gesang) 
im „Zentralen künstlerischen Fach“ (ZKF) samt Kenntnis der Geschichte und Bauweise 
des Instruments und der musikalischen Literatur, 

• die Fähigkeit zur musikalischen Ensemblearbeit in Mitwirkung und Leitung, 
• die Befähigung zur Vermittlung allgemeiner musikalischer sowie der speziell 

instrumentalen Fähigkeiten und Kenntnisse an Schüler unterschiedlicher Alters-, 
Begabungs- und Ausbildungsstufen, 

• der Erwerb von soliden Grundlagen der Musikpädagogik, Musiktheorie und 
Musikwissenschaft und eines Potenzials zur Umsetzung dieser Kenntnisse im 
Berufsleben. 

 
Der Abschluss mit dem „Bachelor of Arts“ (abgekürzt „BA“) garantiert die europaweite 
Anerkennung und ermöglicht grundsätzlich die Fortsetzung der Studien mit dem Studienziel 
„Master of Arts“ (abgekürzt „MA“) an jeder anderen europäischen Universität oder Hochschule. 
Aufwendige Anerkennungsverfahren seitens der Universitäten und Hochschulen sowie der 
zuständigen Ministerien entfallen, auch wenn es um die Aufnahme einer Arbeit in anderen 
Ländern Europas geht. 
 
Das IGP-Studium dauert in der Regel vier Jahre und umfasst 123-133 Semester-
wochenstunden, davon 98-108 SSt. Pflichtfächer, 10-12 SSt. Wahlpflichtfächer („Schwer-
punkt“) und 13 SSt. freie Wahlfächer.  
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Anerkennung von Studienleistungen 
 
Studienleistungen aus dem IGP-Studium am Tiroler Landeskonservatorium oder anderer 
anerkannter Bildungseinrichtungen können für das Bachelorstudium anerkannt werden, sofern 
die Gleichwertigkeit mit dem IGP-Curriculum der Universität Mozarteum gegeben ist.  
 
Zulassungsprüfungen 
 
Die Zulassungsprüfungen für das Studienjahr 2011/2012 finden voraussichtlich Anfang Juli 
2011 statt. Detailtermine werden rechtzeitig auf unserer Homepage www.moz.ac.at /muspaed-
innsbruck bekannt gegeben. Die Prüfungsbestimmungen für die Zulassung in das 1. Semester 
sind dem IGP-Curriculum der Universität Mozarteum ab Seite 47, die Anforderungen für die 
einzelnen Instrumente ab Seite 56 zu entnehmen: 
http://www.moz.ac.at/vlv  Instrumental(Gesangs)Pädagogik  Bachelorstudium (145)  
 
Die Anmeldung zur Zulassungsprüfung erfolgt an der Abteilung für Musikpädagogik Innsbruck 
der Universität Mozarteum, Innrain 15, 1. Stock. 
Anmeldeformulare sind zur gegebenen Zeit auf unserer Homepage zu finden. 
 
Für Kandidatinnen und Kandidaten aus dem nicht deutschsprachigen Raum ist vor Aufnahme 
des IGP-Studiums der Nachweis von Deutschkenntnissen nach Niveau B1 (gemäß GER 2001  
Curriculum Seite 47) zu erbringen.  
 
„Schwerpunkte“ (Wahlpflichtfächer) (ab dem 3. Semester) 
 
Aus den  folgenden Schwerpunkten ist ein Bereich zu wählen: 

- Zweites Instrument/Gesang 
- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung 
- Korrepetition 
- Volksmusik in Österreich 
- Jazz und Popularmusik 
- Blasorchesterleitung 
- Alte Musik 

 
Der gewählte Schwerpunkt ist im Laufe des zweiten Studiensemesters bis spätestens 31. März 
bekannt zu geben. 
Eine Zulassungsprüfung ist nur für den Schwerpunkt „Zweites Instrument/Gesang“ erforderlich. 
Die Anforderungen für die einzelnen Instrumente / für Gesang sind dem Curriculum ab S. 89 
zu entnehmen. 
 

Für weitere Fragen steht Ihnen gerne die Verwaltung zur Verfügung! 
 

Montag bis Freitag, 9.00 – 11.00 Uhr 
Frau Angelika Eckerieder 
Tel. 0512 / 560319 – 3130 

angelika.eckerieder@moz.ac.at 
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